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Zusammenfassung 

Der Verfasser beschreibt zunächst die Lebenslage der Arbeitnehmer, die Arbeits-
marktform, die Arbeitsmarktverfassung, die Lage auf den Arbeitsmärkten und die 
Unternehmensverfassung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als wesentli-
che Entstehungs- und Existenzbedingungen der Gewerkschaften. Er beschreibt 
dann die Lebenslage der Arbeitnehmer, die Form, Verfassung und Lage der Ar-
beitsmärkte und die Unternehmensverfassung der Gegenwart und überprüft, ob 
die Unterschiede zwischen der Situation in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts und der Situation in der Gegenwart so wesentlich sind, dass auf die Gewerk-
schaften oder auf bestimmte der von ihnen übernommenen oder ihnen übertrage-
nen Funktionen auf den Arbeitsmärkten verzichtet werden kann, ohne dass Wohl-
fahrtsverluste für die Arbeitnehmer und die Gesamtgesellschaft eintreten.  
Er kommt zu dem Ergebnis, dass die aus der Sicht der abhängig Beschäftigten 
sehr positive Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse im Lau-
fe des 20. Jahrhunderts kein Argument für eine Einschränkung der Funktionen der 
Gewerkschaften ist. Denn ohne die Gewerkschaften würde die Problematik mo-
nopsonistischer und oligopsonistischer Marktformen wieder entstehen. Die nach 
wie vor prinzipiell existierende anomale Angebotsreaktion würde ohne die Festle-
gung von Tariflöhnen als Sperrklinke gegen ein Absinken des Lohnniveaus die 
Lebenslage der abhängig Beschäftigten beeinträchtigen. Auch die für den Ord-
nungstyp „Marktwirtschaft“ charakteristische Betriebs- und Unternehmensverfas-
sung ist in ihrem Wesen nicht verändert und lässt das gewerkschaftliche Gegen-
gewicht verteilungspolitisch und zur Wahrung der Arbeitnehmerinteressen in den 
Betrieben sinnvoll erscheinen. Ohne die Gewerkschaften könnte der soziale Frie-
de in der Gesellschaft gefährdet werden. 
Die Gewerkschaften stellen Organisationen dar, die die Stellung der Arbeitnehmer 
auf den Arbeitsmärkten und in den Betrieben erheblich verbessert haben. Sie ha-
ben als Vertreter von Arbeitnehmerinteressen im politischen Raum auch die sozi-
alstaatliche Entwicklung der Arbeitnehmerschutz- und der Sozialgesetzgebung in 
beachtlichem Umfang beeinflusst. Den Gewerkschaften kommt in der gegenwär-
tigen Phase des Umbaues des Sozialstaates ganz besonderes Gewicht zu. Wer, 
wenn nicht die Gewerkschaften, sollte die Aufgabe erfüllen, darauf zu achten, 
dass die Anpassungslasten der Sozialstaatsreformen nicht einseitig den Arbeit-
nehmern und ihren Familien aufgebürdet werden?  
___________________ 
* Dieser Aufsatz war Grundlage für ein Referat im Rahmen einer Fachtagung der Akademie für 

politische Bildung Tutzing zum Thema „Wozu (heute noch) Gewerkschaften, Tarifautonomie 
und Flächentarifverträge?“ am 10./11. Dezember 2004. 

**Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Heinz Lampert, Christof-Döring-Straße 16, 91207 Lauf/ 
Pegnitz. 
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Abstract 

The paper deals with the importance of trade unions in former times and at the 
present time. The author compares the living conditions of working people, the 
forms and conditions of labor markets and the state of enterprises in the second 
half of the 19th century as essential causes of the trade unions rise with the present 
situation and deals with the question, whether the differences are so essential that 
society could and should renounce the functions of trade unions without causing 
losses of welfare. 
He argues that the improvement of the economic and social circumstances during 
the 20th century would not justify restrictions of trade union activities. Without 
trade unions monopsonistic and oligopsonistic forms of labor markets would re-
vive, the wage level would fall. The capitalistic state of factories and enterprises 
has not changed essentially. Therefore the countervailing power of trade unions 
seems useful in relation to distributions policy as well as to protecting the workers 
rights. 
Trade unions are organizations, which have improved the position of workers in 
the labor markets and within the factories. They also essentially influenced the 
coming up and development of the welfare state. Who else than the trade unions 
should pay attention to the task of avoiding that the burdens of social reforms in 
the first line and above all are imposed to the working people and their families? 
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1. Fragestellung und Aufbau des Referates 

Im Rahmen der Diskussion über die Krise und die Zukunft des Sozialstaates wird 
auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit und der Existenzberechtigung der Gewerk-
schaften aufgeworfen. Doch schon 1971 wurden von Friedrich von Hayek, der ein 
Vertreter eines sozial nur minimal gezügelten (Paläo-)Liberalismus und ord-
nungspolitische Leitfigur vieler Ökonomen der jüngeren und mittleren Generatio-
nen ist, in seinem Werk „Die Verfassung der Freiheit“ die Gewerkschaften grund-
sätzlich in Frage gestellt. Er schrieb – ohne die zum Teil sehr großen Unterschiede 
zwischen den Gewerkschaften verschiedener Länder zu beachten –  die Gewerk-
schaften seien zu „einzigartig privilegierten Institutionen geworden“, für die „die 
allgemeinen Regeln des Rechts vielfach nicht gelten.“ Sie seien „der einzige 
wichtige Fall geworden, in dem die Regierungen ganz auffallend in ihrer primären 
Funktion versagen – nämlich Zwang und Gewalttätigkeit zu verhindern“.1 Das 
ganze Fundament unserer freien Gesellschaft sei durch die Macht, die sich die 
Gewerkschaften anmaßen, schwer bedroht“.2   

Wesentlich differenzierter hatte Walter Eucken, einer der führenden Begründer 
der neoliberalen Freiburger Schule, 1952 in seinen „Grundsätzen der Wirtschafts-
politik“ geurteilt, die Gewerkschaften seien „monopolartige Organisationen, ... die 
durch monopsonistische Übergewichte der Unternehmer auf den Plan gerufen 
wurden“. Er erkannte ihnen neben staatlichen Maßnahmen „zur Verbesserung der 
Lage der Arbeiter ... große Verdienste zu“. „Im Rahmen einer Wettbewerbswirt-
schaft können die Gewerkschaften Institutionen eines wirklichen Ausgleichs 
sein.“3  

Ähnlich hat Götz Briefs, der der katholischen Soziallehre nahe stand, die Gewerk-
schaften grundsätzlich bejaht, aber doch auf aktuelle Gewerkschaftsprobleme hin-
gewiesen, z.B. auf die Möglichkeit, mit den Arbeitgebern Verträge zu schließen, 
die Dritte benachteiligen, etwa im Fall der Abwälzung erhöhter Arbeitskosten 
über gestiegene Preise auf die Produktabnehmer.4 Ähnlich ist die Position von 
Oswald von Nell-Breuning: „Die beiden Arbeitsmarktparteien haben die Aufgabe 
übernommen, als sogenannte ‚autonome Sozialpartner’ das Arbeitsleben zu ord-
nen, insbesondere die Arbeitsbedingungen miteinander zu vereinbaren ... Voraus-
gesetzt, dass diese beiden unmittelbar Beteiligten sowohl einsichtig und verant-
wortungsbewusst  als auch stark genug sind, um diesen unmittelbar sie selbst an-
gehenden Bereich zu betreuen, entspricht diese Regelung durchaus dem Subsidia-
ritätsprinzip.“5 An anderer Stelle meint er: „Dass die inzwischen erreichte staats-
bürgerliche Gleichberechtigung und weitgehend auch gesellschaftliche Gleichach-
tung der Arbeitnehmer und ihr ungeheurer Fortschritt in allgemeiner, politischer 
und fachlicher Bildung zwar nicht allein, aber doch zum großen Teil den Gewerk-
schaften zu verdanken ist, steht außer Streit.“6 Auch er übersieht nicht, dass ein-
zelne Gewerkschaften ihre Interessen in einer bestimmten Branche dann, wenn die 
                                                 
1   F.v. Hayek 1971, S. 339. 
2   F.v. Hayek 1971, S. 341. 
3   W. Eucken 1952, S. 322. 
4   G. Briefs  1968.   
5   O.v.Nell-Breuning  1968, S. 127 f. 
6   O.v. Nell-Breuning, 1985, S. 143. 
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durch sie durchgesetzte Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu höheren Preisen 
führt, auf Kosten der Arbeitnehmer in anderen Branchen durchsetzen können.7  

Ein anderer, an die Gewerkschaften gerichteter Vorwurf von Seiten der Institute 
der Arbeitgeber und ihrer Funktionäre, aber auch nicht weniger Wirtschaftswis-
senschaftler lautet, dass die gewerkschaftliche Politik nur die Interessen der be-
schäftigten, nicht aber der arbeitslosen Arbeitnehmer vertrete. Nicht selten wird 
den Gewerkschaften vorgeworfen, durch eine rigide Lohnniveau- und Lohnstruk-
turpolitik und ihr Festhalten am erreichten Niveau der Wochen-, der Jahres- und 
der Lebensarbeitszeit, am Niveau des Kündigungsschutzes und an der Mitbe-
stimmung die Verringerung der Arbeitslosigkeit und die Reform des Sozialstaates 
zu verhindern. Hans-Werner Sinn z.B. sieht die Arbeitsmärkte der Bundesrepublik 
„im Würgegriff der Gewerkschaften“8 und Ulrich van Suntum, der im Auftrag der 
Bertelsmann-Stiftung eine ländervergleichende Studie über die Beschäftigungs-
wirkungen einer aktiven Arbeitsmarktpolitik durchgeführt hat, urteilt kategorisch: 
„Was jetzt Not tut, ist in erster Linie eine rasche und sehr weitgehende Liberali-
sierung der Arbeitsmärkte: Weg mit dem gesetzlich erzwungenen Kündigungs-
schutz und weg mit der alles lähmenden Gewerkschaftsmacht.“9  

Angesichts der zum Teil massiven Kritik an den Gewerkschaften und der Forde-
rung, die Tarifautonomie zu reformieren, erscheint es dringend geboten, die Frage 
zu diskutieren, ob unsere Gesellschaft die Gewerkschaften noch braucht. Die Be-
antwortung dieser Frage setzt einen Vergleich voraus zwischen der Lebenslage 
der Arbeitnehmer, der Arbeitsmarktform, der Arbeitsmarktverfassung, der Lage 
auf den Arbeitsmärkten und der Unternehmensverfassung in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts als wesentlichen Entstehungs- und Existenzgründen der Ge-
werkschaften  und der Lebenslage der Arbeitnehmer, der Arbeitsmarktform, der 
Arbeitsmarktverfassung, der Lage auf den Arbeitsmärkten und der Unterneh-
mensverfassung der Gegenwart. Dabei ist zu prüfen, ob die Unterschiede so we-
sentlich sind, dass und in welchen Dimensionen gewerkschaftlicher Aktivitäten 
auf die Funktionen der Gewerkschaften verzichtet werden kann, ohne dass Wohl-
fahrtsverluste für die Arbeitnehmer und für die Gesamtgesellschaft eintreten. Die 
Gliederung des Referates sieht daher folgendermaßen aus: 

 
1.  Fragestellung und Aufbau des Referates 

2.  Lebenslage, Arbeitsmarktform, Arbeitsmarktverfassung, Arbeitsmarktlage und 
Unternehmensverfassung in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts als Entste-
hungsursachen der Gewerkschaften  

2.1.  Die Lebenslage der Arbeitnehmer als Triebkraft gewerkschaftlicher Orga-
nisation 

2.2.  Die Arbeitsmarktform,  die Arbeitsmarktverfassung und die Unterneh-
mensverfassung als Entstehungsursachen der Gewerkschaften 

3.  Lebenslage der Arbeitnehmer, Arbeitsmarktform, Arbeitsmarktverfassung, 
Arbeitsmarktlage und Unternehmensverfassung in der Gegenwart  

                                                 
7   O.v.  Nell-Breuning 1985, S. 144 f. 
8   H.W. Sinn 2004, S. 141. 
9   U. van Suntum 2004, S 16. 



 

 5

4.  Die Problematik der Verteilung des Produktionsertrages in einer prinzipiell 
marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung      

     4.1. Die Grundproblematik 
     4.2. Die Lösungsmöglichkeiten 
     4.3. Die Tarifautonomie als optimale Lösungsvariante 
     4.4. Probleme der Tarifautonomie  
5.  Fazit. 

2. Die Lebenslage der Arbeitnehmer, die Arbeitsmarktform, die Arbeits-
marktverfassung, die Arbeitsmarktlage und die Unternehmensverfassung 
in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts als Entstehungsursachen 
der Gewerkschaften 

2.1. Die Lebenslage der Arbeitnehmer10 

Die Anfänge der Verwirklichung des freiheitlichen Rechtsstaates in Verbindung 
mit der Entwicklung des Industrialismus haben eine neue Arbeitsverfassung ent-
stehen lassen. Der persönlich freie, anderen Klassen rechtlich gleichgestellte Ar-
beiterstand des kapitalistischen Zeitalters ist ein geschichtliches Novum. Denn in 
der vorkapitalistischen Zeit hat es nur zwei Grundformen der Arbeitsverfassung 
gegeben: "Entweder war der arbeitende Mensch Eigentümer der Produktionsmittel 
- dann war er frei, oder der arbeitende Mensch war nicht Eigentümer der Produk-
tionsmittel und produzierte für fremden Ertrag - dann war er unfrei".11 Erst das 
kapitalistische System verknüpfte die Freiheit der Person mit dem Nichteigentum 
an Produktionsmitteln und mit der Nichtbeteiligung am Ertrag der Produktion. 

Götz Briefs bezeichnete die Einführung dieser neuen Arbeitsverfassung als "A-
benteuer des Kapitalismus“. Es besteht darin, "daß eine im Eigentum nicht ver-
wurzelte Schicht, die ... zur Mehrheit der Erwerbstätigen anwächst, Freiheitsrech-
te im weitesten Umfang genießt. ... Die Lohnarbeiterschaft des kapitalistischen 
Zeitalters ist nachweisbar der erste Fall in der Geschichte, wo Freiheit und Eigen-
tum für den größten Teil der erwerbstätigen Bevölkerung auseinander klaffen. 
Das ist der Kern des kapitalistischen Abenteuers. Diese Kombination von persön-
licher Freiheit und Nichteigentum hat in den Anfängen der kapitalistischen Ent-
wicklung schwere Mißstände mit sich gebracht."12 

Diese Missstände sollen im Folgenden skizziert werden. 

1.  Die Eigentumslosigkeit des persönlich freien Arbeiters, der mit dem Recht auf 
Freizügigkeit, freie Berufs- und Arbeitsplatzwahl sowie auf Arbeitsvertrags-
freiheit ausgestattet war, zwang diesen, zur Sicherung seiner und seiner Fami-
lie Existenz seine Arbeitskraft fortlaufend zu veräußern. Er stand somit unter 
Arbeitsangebotszwang. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder 
standen unter Arbeitsangebotszwang, weil das Arbeitseinkommen des Vaters 

                                                 
10  Vgl. dazu  G. Schmoller 1918; H. Herkner 1922 (Bd. 1 und Bd. 2), F. Tennstedt 1981; V. Hent-

schel 1983; F.W. Henning 1995; H.-U. Wehler 1995, S. 106 ff. und S. 700 ff.; H. Lampert/ 
J. Althammer 2004, S. 19 ff. 

11  E. Michel 1953, S. 116.  
12  G. Briefs, Der Sündenfall in das Privateigentum, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 

06.07.1960. 
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zur Sicherung der Existenz der Familie nicht ausreichte oder weil der Vater 
arbeitslos oder arbeitsunfähig war. 

2.  Die Arbeitszeiten ließen keine volle Regeneration zu, waren gesundheits-
schädlich und ließen keine oder nur sehr begrenzte Freizeit.13  

3.  Die wirtschaftlich abhängigen Arbeitnehmer mussten die seinerzeit gegebe-
nen Arbeitsumweltverhältnisse, die äußeren Arbeitsplatzbedingungen und die 
praktizierte Art und Weise der persönlichen Behandlung durch Arbeitgeber 
und Vorgesetzte akzeptieren, wenn sie ihre Existenzgrundlage nicht verlieren 
wollten. Gesundheitliche Bedürfnisse der Arbeitnehmer und die Menschen-
würde wurden zum Teil massiv verletzt.14  

4.  Die Arbeitsverträge konnten jederzeit ohne Einhaltung von Kündigungsfristen 
gelöst werden. Die Arbeitnehmer hatten also nicht einmal von einem Tag zum 
anderen die Gewissheit, ihre Existenz sichern zu können. 

5. Die meisten Arbeitseinkommen waren zunächst überwiegend Existenzmini-
mumlöhne, wenngleich die Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts zu einem Anstieg der realen durchschnittlichen Arbeits-
einkommen und damit zu Verbesserungen der materiellen Lebensbedingun-
gen der Arbeitnehmerschaft führte. Nach den vorliegenden Quellen stiegen 
die realen Bruttowochenlöhne zwischen 1855 und 1900 um etwa 45 %.15 

6. Eine spezielle soziale Problematik ergab sich aus bestimmten Lohnzahlungs-
formen. Manche Arbeitgeber beglichen ihre Lohnschuld mit Waren zum Teil 
zweiter Wahl aus der eigenen Produktion.  

7.  Die Lebenslage der Arbeitnehmer war vor der Entfaltung staatlicher Sozialpo-
litik auch durch das Fehlen von Sicherungseinrichtungen im Falle vorüberge-
henden oder dauernden Arbeitseinkommensverlustes durch Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Unfall, vorzeitige Erwerbsunfähigkeit, Alter und Tod geprägt. 
Zwar gab es zahlreiche kleine, berufs- und branchengebundene lokale Unter-
stützungskassen – auch der Gewerkschaften – zur Unterstützung von Kran-
ken, Arbeitsunfähigen, Witwen und Waisen. Diese Kassen standen aber nur 
Mitgliedern mit relativ sicheren und hohen Wochenlöhnen offen.  

8.  Da im 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert Vermögen und/oder hohes 
Einkommen eine Voraussetzung für den Erwerb von Bildung und d.h. für be-
ruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg waren, war die Proletarität 
erblich.  

9.  Ein weiteres Übel, im wesentlichen Folge der wirtschaftlichen Schwäche der 
Arbeiterschaft und des Massenaufbruches der mobil gewordenen Bevölkerung 
in die wachsenden Städte, war das Wohnungselend.  

10. Die Arbeiterschaft musste nicht nur mit den beschriebenen materiellen Le-
bensumständen zurechtkommen, sondern auch die Missachtung durch die 

                                                 
13  Die wöchentliche Arbeitszeit betrug in der deutschen Industrie 1860/70 78 Stunden, 1885/90 

72 Stunden und 1900/05 noch 60 Stunden (W.G. Hoffmann 1965, S. 213 f.). Der aus-
schlaggebende Grund für die Länge der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit ist im Über-
schuss des Arbeitsangebots zu suchen, der wegen der daraus resultierenden niedrigen Löhne 
und wegen der Konkurrenz um die knappen Arbeitsplätze die Arbeiter zu maximalen Arbeits-
zeiten zwang. 

14 Vgl. dazu H. Herkner 1922, Bd. 1, S. 23 f. und die dort angegebene Lit. sowie G.A. Ritter/ 
J. Kocka 1974, S. 144 und S. 161 ff. 

15  F.W. Henning 1995, S. 27 f.; J. Kuczynski 1962, S. 295 ff.; G. Schmoller 1918, S. 260 ff.  
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bürgerliche Gesellschaft ertragen.  Die Arbeitnehmer wurden als Angehörige 
einer als minderwertig angesehenen Unterschicht behandelt.16 

Es waren im Wesentlichen diese Umstände, die zur Gründung von Gewerkschaf-
ten als Selbsthilfeorganisation und zu ihrem schnellen Wachstum führten.  

Gewerkschaften werden von Götz Briefs zutreffend definiert als "die freie, der 
Absicht nach dauernde, im Innenverhältnis solidarische, nach außen kartellarische 
Interessenverbindung auf abhängiges Einkommen gestellter Sozialgruppen".17 
Auf deutschem Boden entstanden vier weltanschaulich unterschiedliche gewerk-
schaftliche Gruppierungen, nämlich die sozialistischen oder freien Gewerkschaf-
ten, die christlichen Gewerkschaften, die Hirsch-Duncker'schen und die sogenann-
ten "gelben" Gewerkschaften. 

Die Bekämpfung der ideologisch und nach der Mitgliederzahl stärksten, nämlich 
der sozialistischen Gewerkschaften durch die bis 1869 geltenden Koalitionsverbo-
te18 und das von 1878 bis 1890 geltende Sozialistengesetz konnten die schnelle 
Entwicklung der Gewerkschaften nicht verhindern. Die Mitgliederzahl der soge-
nannten freien Gewerkschaften stieg von 56 000 im Jahr 1878 über 680 000 im 
Jahr 1900 auf 2,5 Mio. 1913 und 7,5 Mio. 1922.19 Die Ablösung der Monarchie 
durch die Weimarer Republik brachte die endgültige Anerkennung der Gewerk-
schaften. 1918 waren in einem Abkommen zwischen Arbeitgebern und Gewerk-
schaften20 die Gewerkschaften von den Arbeitgebern "als berufene Vertreter der 
Arbeiterschaft" und als Tarifvertragspartei anerkannt worden. Volle Anerkennung 
als legitimierte Vertreter der Arbeitnehmerschaft sowie eine Festigung ihrer Stel-
lung in Staat und Wirtschaft erreichten die Gewerkschaften durch die Art. 159 
und 165 der Weimarer Verfassung,21 die Tarifvertragsordnung vom 23. Dez. 
1918, die Schlichtungsverordnung vom 23. Dez. 1918 und das Betriebsrätegesetz 
vom 4. Febr. 1920. 

                                                 
16  Das äußerte sich nicht nur in der Bevormundung der Arbeiter durch die Fabrikanten, die den 

Arbeitern vorschrieben, wie sie sich in bezug auf Eheschließung, Kindererziehung, Warenein-
kauf, Wirtshausbesuch, Lektüre, politische Betätigung und Vereinsleben zu verhalten hatten, 
sondern das fand seinen Niederschlag auch in zahlreichen Äußerungen der Angehörigen bürger-
licher Schichten. Vgl. z. B. A. Krupp, "Ein Wort an meine Angehörigen" in: E. Schraepler 
1996, S. 99 ff. sowie C. F. Freiherr v. Stumm-Halberg, Das System "Stumm", in: E. Schraepler 
1996, S. 104 ff. 

17  G. Briefs 1965, S. 545. 
18  Vgl. dazu H. Limmer 1988, S. 29 ff. und D. Schuster 1976, S. 20 ff. sowie zur Koalitionsfrei-

heit V. Hentschel 1983, S. 31 – 42. 
19  D. Schuster 1976, passim. 
20  In der turbulenten Umbruchzeit des Jahres 1918 schlossen die Spitzenverbände der Arbeitgeber 

und der Gewerkschaften am 15. Nov. 1918 ein Abkommen, in dem sie sich zu einer "Zentralar-
beitsgemeinschaft" zusammenschlossen. Dieser Zentralarbeitsgemeinschaft und damit auch den 
Gewerkschaften ist es zu verdanken, dass die Revolution im Deutschen Reich die Grundlagen 
der Wirtschaft und die Grundlagen der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung nicht zerstörte. 

21  Art. 159 der Weimarer Verfassung lautete: „Die Vereinigungsfreiheit zur Wahrung und Förde-
rung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen ist für jedermann und für alle Berufe gewährleis-
tet. Alle Abreden und Maßnahmen, welche diese Freiheit einzuschränken oder zu behindern su-
chen, sind rechtswidrig.“ Art. 165 Abs. 1 lautete: „Die Arbeiter und Angestellten sind dazu be-
rufen, gleichberechtigt in Gemeinschaft mit den Unternehmern an der Regelung der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen sowie an der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der produktiven Kräf-
te teilzunehmen. Die beiderseitigen Organisationen und ihre Vereinbarungen werden aner-
kannt.“ 
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Die sozialistischen und die christlichen Gewerkschaften wirkten in dreifacher 
Weise als Triebkraft der sozialen und sozialpolitischen Entwicklung: 

1.  durch ihre Organisations- und Integrationsleistung. Diese bestand darin, dem 
geistig und politisch orientierungs- und führungslosen Proletariat die Grundla-
ge zur Solidarisierung, zur Selbsthilfe sowie zur Artikulation und zur Durch-
setzung seines wirtschafts- und sozialpolitischen Wollens geschaffen zu ha-
ben; 

2.  durch zahlreiche Selbsthilfemaßnahmen, die letztlich sozial und politisch sta-
bilisierend wirkten und Vorbild für staatliche sozialpolitische Maßnahmen 
wurden. Die Selbsthilfemaßnahmen der Gewerkschaften umfassten vor allem 
folgende Leistungen für ihre Mitglieder: 
a) die Zahlung von Reisegeld und Umzugsunterstützung, wenn eine Reise 

oder Übersiedlung durch Arbeitslosigkeit, Streik oder Maßregelung von 
Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber verursacht war; 

b)  die Zahlung von Erwerbslosenunterstützung, die in der Regel vom achten 
Tag der Arbeitslosigkeit an unter der Voraussetzung der Arbeitswilligkeit 
gewährt wurde; 

c) die Zahlung von Krankenbeihilfen und von Sterbegeld; 
d)  Unterstützung bei von den Gewerkschaften anerkannten Arbeitsnieder-

legungen und bei Aussperrungen sowie die Bezahlung von Gemaßregelten-
Unterstützung; 

e)  die Gewährung von unentgeltlichem Rechtsschutz; 
f)   die unentgeltliche Gewährung von Bildungsmitteln und Bildungsmöglich-

keiten; 
3.  durch arbeitsmarktpolitische und allgemeinpolitische Aktivitäten. Die arbeits-

marktpolitisch bedeutsamste Leistung der Gewerkschaften liegt in der Durch-
setzung ihrer Anerkennung als Tarifvertragspartei und damit in der Ergänzung 
und Abstützung des individuellen Arbeitsvertragsrechtes durch das kollektive 
Arbeitsvertragsrecht sowie in der Transformation der Arbeitsmärkte. Darauf 
ist noch näher einzugehen. 

Im Zuge der Entwicklung wurden den Gewerkschaften (und den Arbeitgeberver-
bänden) weitere Funktionen übertragen.22 Eine Übersicht über die Aktionsbereiche 
sieht wie folgt aus: 

I.   Durch die Rechtsordnung festgelegte Tätigkeiten: 

1.  Tarifvertragspartei (Sozialpartner); 
2.  Vertretung der Arbeitnehmerinteressen in der Sozialversicherung und bei 

der Bundesagentur für Arbeit; 
3.  Mitwirkung im Rahmen der Sozialgerichtsbarkeit; 
4.  Mitwirkung im Rahmen der Betriebs- und Unternehmensverfassungsgeset-

ze; 
5.  Mitgliedschaft in Beiräten von Bundes- und Landesministerien und in Ver-

waltungsräten öffentlicher Unternehmen (z.B. Kreditanstalt für Wiederauf-
bau, Rundfunkräte); 

6.  Teilnahme an öffentlichen Anhörungen des Bundestages. 

                                                 
22  Vgl. zu den Aufgaben der Gewerkschaften auch G. Kleinhenz, 1981. 



 

 9

II. Autonome Aktivitätsfelder zur Vertretung von Mitgliederinteressen  

7.   Zahlreiche Bundestagsabgeordnete sind Gewerkschaftsmitglieder; 
8.   Leitung gewerkschaftseigener Unternehmen (z.B. Neue Heimat, Bank für 

Gemeinwirtschaft); 
9.   Unterhalt des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Ge-

werkschaften; 
10.   Unterhalt gewerkschaftlicher Publikationsorgane; 
11.   Rechtsberatung der Mitglieder; 
12.   Verwaltung der Hans-Böckler-Stiftung; 
13.   Vertretung der Arbeitnehmerinteressen im politischen Raum durch Lobby-

arbeit. 

2.2. Die Arbeitsmarktform, die Arbeitsmarktverfassung und die Unternehmens-
verfassung 

2.2.1. Die Arbeitsmarktform und ihre Veränderung23 

Unter den Bedingungen individueller Arbeitsvertragsfreiheit und freien Wettbe-
werbs auf den Arbeitsmärkten sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer zwar formal-
rechtlich gleichgestellt, de facto aber auf Grund folgender Tatsachen in einer un-
gleichgewichtigen Position: 

1. Die meisten Gesellschaftsmitglieder stehen also – wie gezeigt – unter Ange-
botszwang. 

2. Die Arbeitsmärkte sind monopsonistisch oder oligopsonistisch strukturiert, d.h. 
einem oder einigen wenigen Nachfragern nach Arbeitskräften stehen viele An-
bieter solcher Arbeitsleistungen gegenüber und konkurrieren gegeneinander, 
d.h. sie unterbieten sich, wenn das Arbeitsangebot größer ist als die Arbeits-
nachfrage.24  

3. Im Gegensatz zu Gütermärkten, auf denen das Angebot bei sinkenden Preisen 
sinkt, steigt auf den Arbeitsmärkten bei sinkenden Löhnen das Arbeitsangebot, 
weil die Arbeitnehmer den eintretenden Einkommensrückgang durch ein Mehr-
angebot an Arbeitsleistungen zu kompensieren versuchen. Man bezeichnet die-
ses Verhalten der Arbeitnehmer als „anomale“ Angebotsreaktion.25 

4. Die Marktüberlegenheit der Arbeitgeber wird durch die noch darzustellenden 
Marktunvollkommenheiten verstärkt.  

Durch die Gewerkschaften entstand gegengewichtige Marktmacht. Die Marktform 
wurde vom Monopson bzw. Oligopson in ein zweiseitiges Kollektivmonopol 
transformiert.26 Dadurch wurde die Marktunterlegenheit der Arbeitnehmer besei-
tigt. 

                                                 
23  Vgl. dazu auch H. Lampert/ J. Englberger/ U. Schüle 1991, S. 31 ff. 
24  Vgl. als detailliertere Darstellung H. Lampert/ J. Althammer 2004, S. 34 ff.  
25  Vgl. als detailliertere Darstellung H. Lampert/ J. Althammer 2004, S. 34 ff. 
26  Nach O.v. Nell-Breuning (1960) ist der „vermachtete Arbeitsmarkt“ „ein Wesensstück, ist Kern 

und Mitte der kapitalistischen Klassengesellschaft“, und „es kann gar nicht ausbleiben, dass die 
beiden Klassen dieser Gesellschaft (die Kapitalisten und die Proletarier), sich machtmäßig or-
ganisieren, um ihre Gegensätze unter Machteinsatz auszutragen“ (S. 80 f.) und meint: „Bemer-
kenswert ist, dass unsere Gewerkschaften ihr ganzes Interesse auf die Verbesserung des abhän-
gigen Arbeitsverhältnisses richten, also die Trennung von Kapital und Arbeit als die gegebene 
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Nach Götz Briefs bedeutete die Bildung und die Anerkennung der Gewerkschaf-
ten den erfolgreichen Versuch, „einen organisierten Willen und ein organisiertes 
Marktgewicht an die Stelle unverbundener Willen und isolierter Kräfte zu setzen. 
Insofern stellt gewerkschaftliche Organisation den Arbeitsmarkt tendenziell unter 
ein anderes Gesetz als das Gesetz von unverbundenem Angebot und unverbunde-
ner Nachfrage“.27  

Die Einführung kollektiver Verhandlungen über die Arbeitsbedingungen und die 
Einführung der Kollektivarbeitsverträge als Basis für den Abschluss von Indivi-
dualarbeitsverträgen haben den unter das Niveau der kollektiven Arbeitsverträge 
führenden Unterbietungswettbewerb der Arbeitnehmer verhindert und auf Grund 
der im Vergleich zu den Arbeitsnehmern erheblich größeren Markttransparenz der 
Gewerkschaften die Chancen des Abschlusses fairer Arbeitsverträge stark erhöht. 
„Unzweifelhaft verbessert der gewerkschaftliche Zusammenschluss die Verhand-
lungsposition des einzelnen.“28 Darüber hinaus wurden die anomale Angebotsre-
aktion und die monopsonistische Ausbeutung verringert.  

Die skizzierte Marktformentransformation schließt jedoch eine ungleiche Vertei-
lung der Verhandlungsmacht nicht aus. Diese hängt nämlich maßgeblich vom 
Beschäftigungsgrad ab. In Zeiten der Vollbeschäftigung ist die Verhandlungs-
macht der Gewerkschaften sehr stark, gemessen an gesamtwirtschaftlichen Zielen 
wie der Preisniveaustabilität zu stark, wenn die Arbeitgeberseite keinen ausrei-
chenden Widerstand leistet, weil sie eine Kostenerhöhung auf die Nachfrager ab-
wälzen kann. Bei niedrigem Beschäftigungsgrad, d.h. bei hoher Arbeitslosigkeit 
dagegen ist die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften schwächer als die der 
Arbeitgeberverbände. Oswald von Nell-Breuning  spricht diese Zusammenhänge 
wie folgt an: „Auf Grund der Erfahrung wird man sagen müssen, dass es Zeiten 
und Umstände gibt, unter denen die Gewerkschaften ziemlich machtlos sind, und 
andere, unter denen sie über große Macht verfügen und es ganz von ihrer Einsicht 
abhängt, ob sie davon einen weisen, im Ergebnis der Gesamtwirtschaft und damit 
ihren Mitgliedern dauerhaft zustatten kommenden Gebrauch machen oder einen 
Gebrauch, der zwar einen vorübergehenden (Schein-) Erfolg bringt, auf die Dauer 
aber mehr Schaden als Nutzen bringt.“29 

Die Gewerkschaften bewirken nicht nur eine Marktformenveränderung, sondern 
auch eine Veränderung der Marktverfassung. 

2.2.2. Die Marktverfassung und ihre Veränderung30 

2.2.2.1.  Die Besonderheiten des Gutes „Arbeitsleistung“ und die daraus folgen-
den Konsequenzen  

Die Besonderheiten des Gutes Arbeit bestehen darin, dass Arbeit im Gegensatz zu 
Waren ein Gut ist, das untrennbar an die Person, an den Träger der Arbeitskraft, 
gebunden ist und dass die Erbringung von Arbeitsleistungen nicht nur dem Ein-
                                                                                                                                      

Voraussetzung ihrer Wirksamkeit nicht nur annehmen, sondern auch bestehen lassen wollen“ 
(S. 323). 

27  G. Briefs 1927, S. 1114. 
28  O.v. Nell-Breuning 1986, Sp.1046. 
29  O.v. Nell-Breuning 1986, Sp. 1046. 
30  Vgl. dazu G. Kleinhenz 1979 und H. Lampert/ J. Englberger/ U. Schüle 1991, S. 30 f. 
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kommenserwerb dient, sondern in vielen Fällen auch der Entfaltung der Persön-
lichkeit und dem Bedürfnis, als Sozialwesen mit anderen Menschen zusammen-
zuwirken.31 Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den Einsatz menschlicher Ar-
beitskraft so zu organisieren, dass Rechte und elementare Interessen des arbeiten-
den Menschen nicht verletzt werden. Zu diesen Rechten gehören vor allem das 
Recht auf Menschenwürde und auf Gleichbehandlung, zu den Interessen in erster 
Linie das Interesse an gerechter Behandlung, am Schutz vor Unfallgefahren und 
vor Ausbeutung, das Interesse an der Erhaltung der Gesundheit, an ausreichender 
Erholung, an Freizeit und an Zeit für ein gedeihliches Familienleben. Da Arbeit-
geber ihren Funktionen entsprechend dazu neigen, in erster Linie Unternehmens- 
und Betriebsinteressen zu verwirklichen, bedarf der einzelne Arbeitnehmer ange-
sichts seines Arbeitsangebotszwanges und seiner strukturellen Unterlegenheit ge-
genüber dem Arbeitgeber eines Schutzes durch eine seine Interessen wahrende 
Organisation, d.h. durch Gewerkschaften und/ oder den Staat.32 Die Notwendig-
keit des Staates, als Gesetzgeber in die Organisation und den Ablauf der Wirt-
schaft einzugreifen, ist umso geringer, je mehr und je besser die Arbeitgeber und 
die Arbeitnehmer über ihre Verbände einen beide Seiten befriedigenden Interes-
senausgleich erzielen. In diesem Sinn entspricht die Anerkennung der Gewerk-
schaften und die Übertragung bestimmter Funktionen an die Arbeitsmarktparteien 
dem Subsidiaritätsprinzip. 

2.2.2.2.  Die Unvollkommenheit der Arbeitsmärkte und ihre Problematik33 

Das in der ökonomischen Wohlfahrtstheorie für eine freiheitliche Gesellschafts-
wirtschaft geltende  Referenzmodell ist das Modell funktionsfähiger Wettbe-
werbsmärkte. Auf ihnen konkurrieren einerseits die Anbieter und andererseits die 
Nachfrager miteinander und bewirken durch ihre Anpassungsreaktionen an die 
Änderungen relevanter Daten, insbesondere an die Preise,  dass im Falle  von Da-
tenänderungen ein neues Marktgleichgewicht zustande kommt, bei dem auch die 
Anbieter und die Nachfrager bei Maximierung ihres individuellen Nutzens 
Gleichgewichtspositionen erreichen. Wenn dieser Wettbewerb funktioniert, wer-
den die Nachfrager zu niedrigst möglichen Preisen mit qualitativ hochwertigen 
Gütern in den gewünschten Mengen versorgt. Das Zustandekommen solcher 
Gleichgewichte ist jedoch nicht nur an Marktformen ohne wettbewerbsverzerren-
de Strukturen geknüpft, sondern auch abhängig vom Grad der Marktvollkommen-
heit. Die Marktvollkommenheit wird bestimmt durch 

• den Grad der Heterogenität eines Gutes; 
• die räumliche Dimension des Marktes und 

                                                 
31  Vgl. zur Qualität der Arbeit auch die Enzyklika „Laborem excercens“ von Johannes Paul II.,  

Abschnitt 9, abgedruckt und kommentiert von Oswald von Nell-Breuning 1983, S. 29 f. 
32  Oswald von Nell-Breuning(1960) meint in diesem Zusammenhang: „daß der Liberalkapitalis-

mus den Arbeitsmarkt so verstanden, die Arbeit wirklich als Ware, als ‚Kostengut’ und nichts 
anderes betrachtet und behandelt hat, ist geschichtliche Tatsache, ist eine große, himmelschrei-
ende Sünde. Daß einzelne neoliberale nationalökonomische Theoretiker dahin neigen, den Ar-
beitsmarkt rundweg anderen Märkten gleichzusetzen, die Lohnbildung einfachhin den angeb-
lich zwingenden Marktgesetzen zu unterwerfen, ist vielleicht der Punkt, an dem am aller-
schärfsten ... die Unvereinbarkeit eines solchen Neoliberalismus mit katholischer Soziallehre 
zum Vorschein kommt.“ (Hervorhebungen im Original). 

33  Vgl. G. Kleinhenz 1979. 
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• den Grad der Transparenz aller für rationale Angebots- und Nachfrageent-
scheidungen relevanten Daten. 

Der Gesamtarbeitsmarkt besteht aus einer Vielzahl von Märkten, die fachlich-
beruflich und räumlich voneinander abgegrenzt sind. Inwieweit die durch die He-
terogenität der Arbeitskräfte geschaffenen Elementararbeitsmärkte miteinander 
verbunden sind, hängt vor allem davon ab, ob zwischen diesen Märkten Substitu-
tionsmöglichkeiten bestehen. Diese wiederum hängen ab von der beruflichen Mo-
bilität der Arbeitskräfte, also davon, ob nach ihrer Einschätzung zu niedrig be-
zahlte oder arbeitslos gewordene Arbeitskräfte in anderen Branchen Beschäfti-
gung finden können und von der räumlichen Mobilität, also davon, ob solche Ar-
beitskräfte bereit sind, zu anderen Standorten zu pendeln oder ihren Wohnsitz zu 
verlegen.  

Die räumliche Unvollkommenheit der Arbeitsmärkte wird durch eine mangelhafte 
Transparenz ergänzt. Den meisten Arbeitnehmern sind die für ihre Entscheidun-
gen relevanten Arbeitsmarktdaten in einer Branche und ihren Unternehmungen 
wie Beschäftigungsgrad, Höhe der Arbeitseinkommen, freiwillige Sozialleistun-
gen, Arbeitsplatzausstattung, Aufstiegschancen und soziales Klima in verschiede-
nen Branchen und Betrieben nicht oder nur unzulänglich bekannt. Da diese 
Transparenz eine Voraussetzung der beruflichen und der räumlichen Mobilität ist, 
ist der prinzipiell zwischen Arbeitsmärkten durch Arbeitskräftewanderungen zu-
stande kommende  Zusammenhang stark gelockert. Durch die Intransparenz wer-
den – bei fehlender Vertretung durch eine Gewerkschaft und fehlenden Kollektiv-
arbeitsverträgen – nicht nur rationale Entscheidungen der einzelnen Arbeitskräfte 
erschwert. Erschwert wird auch die optimale Allokation des Faktors Arbeit, d.h. 
die Erreichung eines Zustandes der Verteilung der Arbeitskräfte auf die verschie-
denen Verwendungen, der durch weitere Arbeitskräftewanderungen nicht mehr 
verbessert werden kann. Im übrigen ist auch die Transparenz der Arbeitnehmer in 
die gesetzlich fixierten Arbeitnehmerschutzrechte in der Regel sehr gering, so 
dass auch hier eine Verbesserung der Arbeitnehmerposition durch gewerkschaftli-
che Vertretung eintritt. 

Wie schon angedeutet, haben die Gewerkschaften durch die Zahlung von 
Arbeitslosenunterstützung, Reisegeld und Umzugsunterstützung für Mitglieder 
und mit der Einrichtung von Arbeitsvermittlungsstellen als Konkurrenz zu 
gewerbsmäßigen, gebührenpflichtigen Stellenvermittlungen, d.h. durch die 
graduelle Verringerung der Arbeitsmarktunvollkommenheiten, die Rolle von 
Vorläufern staatlicher Arbeitsmarktpolitik übernommen. Die Unvollkommenheit 
der Arbeitsmärkte wurde dann ab 1927 durch die Gründung der „Reichsanstalt für 
Arbeit“ auf der Grundlage des „Gesetzes über Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung“ verringert. Seinerzeit wurden der Reichsanstalt als 
Aufgaben staatlicher Arbeitsverwaltung übertragen  

• die Erhöhung der Markttransparenz; 
• Berufsberatung und Arbeitsberatung; 
• Arbeitsvermittlung und 
• Förderung der räumlichen und der beruflichen Mobilität der Arbeitskräfte. 
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2.2.3. Die Arbeitsmarktlage 

Für Facharbeiter wird für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts Angebotsknapp-
heit festgestellt.34  Diese wird auch dadurch belegt, dass zahlreiche Industriebe-
triebe ausländische Ingenieure, Meister, Vorarbeiter und Facharbeiter eingestellt 
hatten35 und die erforderlichen Fachkräfte im Betrieb ausbildeten.36 Daher waren 
die Facharbeiterlöhne - verglichen mit den Löhnen der angelernten und ungelern-
ten Industriearbeiter, der Tagelöhner und der Landarbeiter - "enorm hoch".37 Für 
die übrigen Arbeitsmärkte muss jedoch festgestellt werden, dass die Nachfrage 
nach Arbeit kleiner war als das Angebot, also alles in allem ein Angebotsüber-
schuss bestand. 

Die in den Anfangsphasen der Industrialisierung in Deutschland, d.h. bis 
1870/1880 gezahlten niedrigen Löhne, die bei über 60 Wochenstunden liegenden 
Arbeitszeiten erarbeitet werden mussten, sind zum einen zurückzuführen auf die 
Tatsache, dass auf zahlreichen Arbeitsmärkten die Nachfrage nach Arbeit weniger 
wuchs als das Arbeitsangebot, dass also der Faktor Arbeit im Vergleich zum 
Sachkapital noch kein Engpassfaktor war. Verlässliche Quellen über die Ar-
beitslosigkeit vor 1895 existieren zwar nicht.38 Das Wachstum der Beschäftig-
tenzahlen im Vergleich zum Bevölkerungswachstum sowie die bis 1860 stark 
steigenden, bis 1890 hohen Zahlen der Auswanderung sowie statistische Angaben 
über Beschäftigung und Arbeitslosigkeit in einzelnen Wirtschaftszweigen deuten 
jedoch auf Arbeitsangebotsüberschüsse hin.39 Zum andern setzte der zunehmende 
Einsatz von Maschinen zunächst Arbeitskräfte frei, die nur begrenzt Arbeit finden 
konnten: einmal wegen mangelnder Kenntnisse und Fähigkeiten und zum anderen 
wegen des hohen Imports ausländischer, vor allem englischer, aber auch belgi-
scher und französischer Investitionsgüter und wegen des Einsatzes ausländischer 
Facharbeiter in der Investitionsgüterindustrie. 

Eine weitere Ursache der niedrigen Löhne lag in der bereits erwähnten anomalen 
Reaktion des Arbeitsangebotes auf den unorganisierten, monopsonistisch bzw. 
oligopsonistisch strukturierten Arbeitsmärkten. Da die Arbeitsmärkte unorgani-
siert waren, konkurrierte das atomisierte Arbeitsangebot die Löhne auf den nach 
den Angebots-Nachfrageverhältnissen niedrigstmöglichen Stand herunter. 

Die Lage der Arbeitnehmer auf den Arbeitsmärkten wird nicht nur durch die 
Marktform, die Marktverfassung und die Marktlage beeinflusst, sondern - ent-
scheidend - auch durch die Unternehmensverfassung. 

                                                 
34  F. Schnabel 1965, Bd. 6, S. 69 ff. 
35 Vgl. dazu die Personalpolitik bei F. Harkort, dargestellt bei F. Schnabel 1965, Bd. 6, S. 60 ff. 
36  Vgl. dazu die Personalpolitik bei F. Koenig, dargestellt bei F. Schnabel 1965, Bd. 6, S. 65 ff. 
37  H. Herkner 1922, Bd. 1, S. 443 f. 
38 Vgl. zur Arbeitslosigkeit in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhundert J. Kuczynski 1962, S. 253 bis 

266; K. Borchardt 1976, S. 248 f. sowie S. 270 f. 
39 Die Zahl der Beschäftigten nahm 1850 bis 1871 um 0,65% jahresdurchschnittlich zu 

(W. G. Hoffmann 1965, S. 91), während das Bevölkerungswachstum in den Jahren 1820 bis 
1850, das das Arbeitsangebot für die Periode 1850 bis 1871 mitbestimmte, jahresdurchschnitt-
lich zwischen 0,9 und 1,4% lag (errechnet nach Stat. BA, Bevölkerung und Wirtschaft 1872 bis 
1972, Stuttgart 1972, S. 90). 
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2.2.4.  Die Unternehmensverfassung 

Die Unternehmensverfassung ist in einer auf dem Privateigentum an Produkti-
onsmitteln beruhenden Wirtschaftsordnung dadurch charakterisiert, dass dem Ka-
pitaleigentümer zusteht 

• das Recht der Bestellung der Unternehmensleitung;  
• das Recht der alleinigen Disposition über das Unternehmen; 
• das Recht über den Einsatz der Produktionsfaktoren, insbesondere auch 

des Faktors Arbeit und  
• das Recht der alleinigen Disposition über den Produktionsertrag.40  

Diese Unternehmensverfassung legt die Berücksichtigung der Interessen der Ar-
beitnehmer in die Hände der Kapitaleigner und der Unternehmensleitung. Damit 
ordnet sie das wirtschaftliche und soziale Schicksal der Arbeitnehmer den Kapi-
talinteressen unter. 

Die Ausgestaltung der Betriebs- und der Unternehmensverfassung durch den Ge-
setzgeber auf der Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes, der Personalvertre-
tungsgesetze und der Mitbestimmungsgesetze stellt den Versuch dar, die Wah-
rung der Rechte und Interessen der Arbeitnehmer durch deren Mitwirkungsrechte 
an betrieblichen und unternehmerischen Entscheidungen zu sichern. 

3. Die Lebenslage der Arbeitnehmer, die Arbeitsmarktform, die Arbeits-
marktverfassung und die Unternehmensverfassung in der Gegenwart 

Die folgenden Überlegungen dienen dem Ziel, zu überprüfen, ob sich die Lebens-
lage, die Arbeitsmarktform, die Arbeitsverfassung und die Unternehmensverfas-
sung in einer Weise verändert haben, die dafür spricht, auf die Funktionen der 
Gewerkschaften und die Tarifautonomie zu verzichten, ohne dass dadurch Wohl-
fahrtsverluste für die Arbeitnehmer und die Gesamtgesellschaft in Kauf genom-
men werden müssen. 

Es besteht kein Zweifel, dass sich die Lebenslage der Arbeiterschaft der Gegen-
wart gegenüber der Lebenslage der Arbeiterschaft in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhundert beachtlich verbessert hat.  

Das Arbeitnehmerschutzrecht hat ein Niveau erreicht, das die Kinderarbeit in un-
serem Kulturkreis zum Verschwinden gebracht hat, ausreichende Regenerations-
zeiten sichert und die Arbeitnehmer weitgehend vor Unfall- und Gesundheitsge-
fährdungen und unzuträglichen Arbeitsumweltbedingungen bewahrt. Das Kündi-
gungsschutzrecht hat die Problematik der fristlosen Kündigung gelöst. Die bei 
normalen wöchentlichen Arbeitszeiten erzielbaren Arbeitseinkommen sind über-
wiegend existenzsichernd und lassen in den meisten Fällen eine Lebensführung 

                                                 
40  Vor allem Oswald von Nell-Breuning (1968b, S. 54 f. und S. 137) und Götz Briefs  (1926, 

S. 146 f.) haben darauf hingewiesen, dass diese Unternehmensverfassung ein Produkt der 
Rechtsordnung und keine Naturgegebenheit ist. Auch im Gutachten des Sachverständigenrates 
1972/73 (Z 504 ff.) wird die Verteilung der Entscheidungsbefugnisse und der Erträge zwischen 
Kapitaleigentümer und Arbeitnehmern im Unternehmen nicht als Naturgegebenheit, sondern als 
Produkt der Rechtsordnung angesehen. 
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auf mindestens bescheidenem Wohlstandsniveau zu. Die regelmäßige Lohnzah-
lung in Geldform ist durchweg gesichert. Das Sozialversicherungsrecht bietet 
ganz überwiegend einen als ausreichend anzusehenden Schutz vor den wirtschaft-
lichen Folgen des Unfalls, der Krankheit, des Alters, des Verlusts des Ernährers 
und der Arbeitslosigkeit und die Sozialhilfe bzw. das Arbeitslosengeld II sichern 
die Existenz und soziale Sicherung auf einem menschenwürdigen Mindestniveau. 
Wohnungselend gehört der Vergangenheit an, Wohnungsnot ist sehr selten. Die 
Arbeitnehmerschaft ist längst als politisch und sozial anderen Schichten gleichge-
stellte Schicht anerkannt, die elementaren Rechte und Interessen der Arbeitneh-
mer in den Betrieben können als weithin gesichert angesehen werden. Die Erb-
lichkeit des Proletaritätsstatus ist durch die Ausbildungsförderungspolitik besei-
tigt. Die Ausstattung der Haushalte mit Gebrauchsvermögen ist beachtlich gut. 

Es besteht aber auch kein Zweifel, dass abgesehen vom Gebrauchs- und eigenge-
nutzten Grundvermögen die Vermögensausstattung  der großen Mehrheit der Be-
völkerung so gering ist und bleiben wird, dass die Mehrzahl der Gesellschaftsmit-
glieder im erwerbsfähigen Alter, wenn sie ihre Existenz durch eigene Leistungen 
sichern will, unter Arbeitsangebotszwang steht. Daher haben die Form, die Ver-
fassung und die Angebots-/Nachfrageverhältnisse auf den Arbeitsmärkten und die 
Unternehmens- bzw. Betriebsverfassung für die Arbeitnehmerschaft nach wie vor 
zentrale Bedeutung.  

Die aufgezeigte Problematik monopsonistisch und oligopsonistisch strukturierter 
Arbeitsmärkte und die Problematik der anomalen Angebotsreaktion sowie die 
Unvollkommenheit der Arbeitsmärkte würden grundsätzlich wieder entstehen, 
wenn den Gewerkschaften das grundsätzliche Recht genommen oder wesentlich 
beschränkt werden würde, mit den Arbeitgebern und ihren Verbänden Tarifver-
tragsverhandlungen zu führen und wenn die Instrumente der Arbeitsverwaltung 
zur Verringerung der Arbeitsmarktunvollkommenheiten verringert werden wür-
den. 

Auch die für den Ordnungstyp „Marktwirtschaft“ geltende, charakteristische Be-
triebs- und Unternehmensverfassung ist – abstrahiert man von den bestehenden 
betriebsverfassungs- und unternehmensverfassungsrechtlichen Regelungen – in 
ihrem Wesen nicht verändert. Sie weist nach wie vor alle Dispositionsrechte, 
nämlich die Bestellung der Betriebs- und Unternehmensleitung, sämtliche 
Entscheidungen über das zu erzeugende Produkt, das Produktionsverfahren und 
den Produktionsfaktoreneinsatz sowie die Entscheidung über die Verwendung des 
Unternehmensertrags den Kapitaleignern bzw. den Unternehmensleitungen zu. 
Die Normen des Betriebsverfassungsgesetzes und der Mitbestimmungsgesetze 
mildern diese Verfassung etwas ab. 

Nichts spricht daher aus ordnungspolitischer und ökonomischer Perspektive dafür, 
die Zuständigkeit der Gewerkschaften für die Tarifvertragsverhandlungen und für 
die Wahrung der den Arbeitnehmern zuerkannten Rechte prinzipiell in Frage zu 
stellen. Würde man es tun, würde sich aller Voraussicht nach die Aufteilung des 
Produktionsertrages auf das Kapital, die Unternehmer und die Arbeitnehmer noch 
mehr als durch die Globalisierung und den vielfach angestrebten paradigmati-
schen Wechsel von einer sozial gebundenen zu einer „reinen“ Marktwirtschaft 
verursacht zu Ungunsten der Arbeitnehmer verändern, die Lebenslage der Arbeit-
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nehmer würde sich verschlechtern. Ein zentrales Problem unserer prinzipiell 
marktwirtschaftlich organisierten Wirtschaftsordnung, nämlich das Problem der 
Verteilung des Produktionsertrages auf die Kapitaleigner, das Management und 
die abhängig Erwerbstätigen, wäre schlechter gelöst. Diese Problematik und ihre 
Lösungsmöglichkeiten sollen im Folgenden näher betrachtet werden.  

4.  Die Problematik der Verteilung des Produktionsertrages in einer 
     prinzipiell marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung 

4.1. Die Grundproblematik 

Die Problematik der Verteilung des Produktionsertrages auf die an der Produktion 
beteiligten Produktionsfaktoren41 erwächst aus der schon angesprochenen Tatsa-
che, dass den Eigentümern von sachlichen Produktionsmitteln, die diese Produk-
tionsmittel mit dem durch Arbeitsverträge in den Dienst des Kapitals gestellten 
Faktor Arbeit kombinieren, auch das Recht der freien Verfügung über das erzeug-
te Produkt und den Produktionsertrag zusteht. Die Kapitaleigentümer beziehen 
neben der Entlohnung des Faktors Sachkapital durch Kapitalzinsen im Falle wirt-
schaftlichen Erfolges Gewinneinkommen, von dem – rechtlich gesehen - der Fak-
tor Arbeit ausgeschlossen ist.42  

Voll befriedigende Lösungsmöglichkeiten sind nicht erreichbar, weil es nicht 
möglich ist, den Wert der Beiträge der Produktionsfaktoren zum Gesamtprodukt 
objektiv zu bestimmen. Die Frage, welcher Anteil des Ertrages jeweils der Arbeit, 
dem Kapital und der Unternehmerleistung zuzurechnen ist, lässt sich nicht wis-
senschaftlich beantworten, weil auf den Arbeitsmärkten im Gegensatz zu ein-
schlägigen Modellen der Wirtschaftstheorie keine Wettbewerbsbedingungen exis-
tieren, die zu ausbeutungsfreien und kostengerechten Gleichgewichtspreisen füh-
ren. Auch die Wissenschaft kann nicht weiterhelfen, weil sie nur mit einem be-
dingten Anspruch auf Gültigkeit Grenzen für die gerechtfertigt erscheinende 
Lohnhöhe herausarbeiten kann, deren Überschreitung mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit negative wirtschaftliche oder soziale Folgen haben wird. Sie kann 
nur Aussagen darüber ableiten, welche Kosten-, Preis-, Beschäftigungs- und Ver-
teilungswirkungen durch Lohnerhöhungen bestimmten Ausmaßes mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eintreten werden.  

4.2. Lösungsmöglichkeiten 

Für die Lösung der Verteilungsproblematik kommt – wie bereits begründet - als 
Konfliktlösungsmechanismus der Mechanismus freier Marktpreisbildung nicht in 
Frage. Es stehen zur Verfügung:  

                                                 
41  "Mit der Entstehung der Lohnarbeit als Massenerscheinung mußte zwangsläufig eine Frage in 

den Vordergrund der Verteilungsdiskussion rücken, die so lange von minderer Bedeutung ge-
wesen war: das Problem der ökonomischen Zurechnung des Produktionsertrages auf die bei der 
Produktion mitwirkenden Faktoren. Diese Frage spielt offensichtlich dort keine Rolle, wo der 
arbeitende Mensch im Eigenbesitz seiner Arbeitsmittel ist. Erst dort, wo Arbeitskraft und Ar-
beitsmittel auf zwei verschiedene Personenkreise entfallen, wird das Problem der 'ökonomi-
schen Zurechnung' aktuell" (E. Arndt 1957, S. 11).  

42  G. Briefs 1926, S. 146. 
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1. Verhandlungen und Vereinbarungen zwischen den am Konflikt unmittelbar 
Beteiligten, d.h. die Tarifautonomie; 

2. Verhandlungen und Vereinbarungen zwischen den Konfliktbeteiligten unter 
Zuhilfenahme konfliktunbeteiligter Vermittler, jedoch mit freier Entscheidung 
der Konfliktbeteiligten über die Annahme des Vermittlungsvorschlages; 

3. die Lösung des Konfliktes durch konfliktunbeteiligte Institutionen, z.B. 
Schlichter oder staatliche Institutionen, unter mehr oder minder starker Betei-
ligung der Konfliktgegner im Diskussionsprozess. 

4.3. Tarifautonomie als optimale Lösungsvariante 

Überprüft man die genannten Instrumente unter dem Aspekt, inwieweit sie zu 
einem Interessenausgleich der Konfliktbeteiligten führen können und inwieweit 
durch die Konfliktentscheidungsmechanismen die Interessen Dritter, am Konflikt 
Unbeteiligter, insbesondere aber die gesamtgesellschaftlichen Interessen, berührt 
werden – was hier aus Zeitgründen nicht geschehen kann –, dann ergibt sich, dass 
autonome Verhandlungen und Vereinbarungen über die Arbeitsbedingungen, ins-
besondere über die Tarife, aus folgenden Gründen die bestmögliche Lösung dar-
stellen: 

1. Eine einvernehmliche Einigung bedeutet, dass nach Meinung der Vertragspar-
teien der Konflikt unter den gegebenen Umständen durch einen akzeptablen 
Kompromiss beigelegt ist. Das bedeutet gleichzeitig die Sicherung des sozia-
len Friedens; 

2. durch die autonome Konfliktbeilegung sind entsprechend der Koalitionsfrei-
heit und dem Subsidiaritätsprinzip die Selbstbestimmungsrechte und die 
Selbstverantwortung der Arbeitsmarktparteien gewahrt;  

3. der Entscheidungsprozess hat insofern eine rationale Basis, als er in die Hände 
jener gelegt ist, die die besten Kenntnisse über die wirtschaftlichen und sozia-
len Verhältnisse in dem Bereich haben, für den Arbeitsverträge geschlossen 
werden sollen. Die Tarifautonomie ermöglicht es den Gewerkschaften, mit 
Hilfe ihrer verhandlungserfahrenen, sachlich kompetenten Berufsfunktionäre, 
denen durch die Verhandlungsmacht der Organisation der Rücken gestärkt ist, 
die Arbeitsbedingungen real gesamtwirtschaftlich den wirtschaftlichen Um-
ständen entsprechend zu maximieren. 

4. die Tarifautonomie ist einer pluralistischen, freiheitlichen und sozialen Gesell-
schafts- und Wirtschaftsordnung adäquat. 

Allerdings ist die Tarifautonomie mit einigen Problemen verbunden, die vermie-
den bzw. gelöst werden müssen. 
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4.4. Probleme der Tarifautonomie 

Bei autonomen Vereinbarungen kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, 
dass die Interessen Dritter, insbes. das Interesse an der Geldwertstabilität und an 
einem hohen Beschäftigungsgrad, gefährdet oder verletzt werden. Daher können 
autonome Vereinbarungen gegenüber Festlegungen der Arbeitsbedingungen durch 
eine dritte Instanz nur unter der Voraussetzung präferiert werden, dass es gelingt, 
der Lohnpolitik der Arbeitsmarktparteien einen Rahmen zu ziehen, der die gravie-
rende Verletzung gesamtgesellschaftlicher Ziele ausschließt. Die Eignung der 
Verhandlungslösung als Entscheidungsmechanismus steht und fällt daher mit der 
gegenseitigen Verhandlungs- und Konzessionsbereitschaft, mit dem Zustande-
kommen von Lösungen, die für beide Seiten akzeptabel sind. Hilfreich dafür wäre 
der in der Bundesrepublik leider nicht mehr vorherrschende Geist der 
Sozialpartnerschaft. Die Verhandlungs- und Konzessionsbereitschaft wird durch 
die Gefahr von wirtschaftlichen Verlusten gefördert. Streik und (Abwehr-) 
Aussperrung sind daher  unverzichtbare Elemente der Tarifvertragsautonomie.  

Die Gefährdung gesamtwirtschaftlicher Ziele, insbesondere des Ziels der Geld-
wertstabilität, war aktuell, solange es den Gewerkschaften bis Ende der 80er Jahre 
gelang, die Arbeitseinkommen über mehrere Jahre hinweg über den gesamtwirt-
schaftlichen Produktivitätszuwachs hinaus zu erhöhen.  Ein Motiv dieser Lohnpo-
litik war der Glaube, durch eine expansive Nominallohnpolitik den Anteil der 
Arbeitnehmer am Sozialprodukt erhöhen zu können. Nach den vorliegenden theo-
retischen Einsichten und empirischen Erfahrungen muss eine Erhöhung der Lohn-
quote mit Hilfe einer Nominallohnpolitik als unmöglich gelten.43 Das Dilemma, 
nicht gleichzeitig eine gesamtwirtschaftlich unschädliche und am Ziel der Umver-
teilung orientierte Lohnpolitik betreiben zu können, erscheint nur mit Hilfe der 
Korrektur der ex ante vereinbarten Löhne durch eine Ergebnisbeteiligung nach 
Abschluss der Wirtschaftsperiode möglich.44 

                                                 
43  Zu den Voraussetzungen einer Lohnquotenerhöhung vgl. B. Külp 1981, S. 149 ff. und die dort 

S. 172 ff. angegebene Literatur. Zu den Beschäftigungs-, Preis- und Wachstumswirkungen der 
Lohnpolitik vgl. E. Arndt 1957; K.W. Rothschild 1963, S. 102 ff.; G. Bombach 1969; 
D. Schneider 1969; U. Teichmann 1974; H. Giersch 1977, S. 251 ff.; B. Külp 1980; A. O-
berhauser 1985; U. Teichmann 1997. 

44  Voraussetzung dafür wiederum ist die Einsicht in folgende Fakten: 1. Durch Tariflohnpolitik ist 
eine nennenswerte Umverteilung nicht erreichbar; 2. Versuche, dies zu tun, führen zu Inflation 
oder/und Arbeitslosigkeit; 3. die Forderung nach einer stabilitätskonformen Tariflohnpolitik 
läuft auf die Forderung hinaus, den Status quo der Verteilung aufrechtzuerhalten; 4. eine solche 
Forderung ist sachlich nicht zu rechtfertigen und wissenschaftlich nicht zu begründen; 5. ob ei-
ne bestimmte Lohnpolitik gesamtwirtschaftliche Ziele beeinträchtigt, ist erst ex post, d.h. nach 
Abschluss einer Wirtschaftsperiode, feststellbar.  
Der Ex-ante-Lohnpolitik kommt die Aufgabe zu, zu Beginn der Wirtschaftsperiode das frei dis-
ponible, reale Arbeitseinkommen durch Lohnabschlüsse zu sichern, die durch eine zurückhal-
tende Orientierung an der voraussichtlichen Produktivitäts- und Lebenshaltungskostenentwick-
lung gekennzeichnet sind. Diese vorsichtige Lohnpolitik kann dann für die abgelaufene Wirt-
schaftsperiode entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung durch Ertragsbeteiligungen bei 
gleichzeitiger vermögenswirksamer Anlage der Gewinnanteile korrigiert werden. Eine solche 
Strategie würde die Arbeitsmarktparteien von dem Druck befreien, Lohnpolitik uno actu als ge-
samtwirtschaftlich orientierte Lohnpolitik und als Umverteilungspolitik konzipieren zu müssen. 
Sie würde die Beschäftigung und die Geldwertstabilität weit weniger gefährden als die bisher 
betriebene Lohnpolitik. Sie würde sehr wahrscheinlich die Finanzierung der für ein stetiges 
Wachstum erforderlichen Investitionsquote nicht beeinträchtigen und nicht nur die Einkom-
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Begünstigt wurde die expansive Tariflohnpolitik durch eine das Beschäftigungs-
ziel mit höchster Priorität ausstattende staatliche Vollbeschäftigungspolitik, durch 
ein Versagen der finanz- und/oder geldpolitischen Instrumente gesamtwirtschaft-
licher Steuerung und durch eine übermächtig gewordene Verhandlungsmacht der 
Gewerkschaften.45 Seit dem Beschäftigungseinbruch der 70er Jahre, der im lang-
fristigen Trend zunehmenden Arbeitslosigkeit, dem Zusammenbruch des Ost-
blocks und der Globalisierung ist die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften 
erheblich gesunken.46 Zahlreiche Tarifvertragsabschlüsse des Jahres 2004, z.B. 
bei Daimler-Chrysler, VW, Opel, bei der Deutschen Bahn und bei der Lufthansa 
zeigen mittlerweile eine deutliche Bereitschaft der Gewerkschaften auf Lohnerhö-
hungsverzichte zugunsten der Zusage auf Kündigungsverzichte der Arbeitgeber.  

Ein weiteres Problem gewerkschaftlicher Lohnpolitik – das bereits Götz Briefs 
angesprochen hat – besteht darin, dass sich unter bestimmten Bedingungen Ar-
beitnehmer in Wirtschaftszweigen mit starken Gewerkschaften Vorteile erkämp-
fen können, die auf Kosten anderer Arbeitnehmergruppen gehen. Diese Wirkung 
kann auftreten, wenn starke Gewerkschaften Lohnerhöhungen durchsetzen, die 
gestiegenen Lohnkosten auf die Produktpreise überwälzt werden und die Produkt-
nachfrager solche Arbeitnehmer sind, die nur geringere Lohnzuwächse durchset-
zen konnten.47  

Ein weiteres, zentrales Problem der Tarifautonomie sieht eine Gruppe von Ar-
beitsökonomen, die die neoklassische Wirtschaftstheorie zur Erklärung der Reali-
tät bevorzugt, darin,  dass die Arbeitsmarktordnung der Bundesrepublik auf Grund 
zu wenig flexibler Lohnniveaus und Lohnstrukturen, d.h. wegen zu geringer An-
passungsfähigkeit an veränderte Bedingungen der Nachfrage nach Arbeit, Arbeits-
losigkeit produziert. Die von den Gewerkschaften erzwungenen Nominallohner-
höhungen lägen über dem jeweiligen Wertgrenzprodukt der Arbeit.48 Zur Ände-
rung dieses Zustandes werden die tarifvertragliche Zulassung eines Unterbie-
tungswettbewerbs, eine Abschaffung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifver-
trägen und die Modifikation der Flächentarifverträge ohne Öffnungsklauseln vor-
geschlagen, d.h. solcher Tarifverträge, die für alle einem Tarifvertrag unterliegen-
den Arbeitgeber die Einhaltung einheitlicher Arbeitsbedingungen fordern, obwohl 
bestimmte Arbeitgeber bei Einhaltung dieser Bedingungen in wirtschaftliche Be-
drängnis geraten und Arbeitsverhältnisse kündigen müssen. Auf Seiten der Ar-
beitskräfte müsse ein Individualwettbewerb unterhalb der Tarifnormen zugelassen 
werden. Der Kreis der Personen mit dem Recht auf Tariflohnunterbietung wird 
unterschiedlich definiert. Er reicht von „allen Arbeitskräften“ über Arbeitslose bis 
hin zu Problemgruppenangehörigen. Insbesondere Arbeitslosen, die schwer ver-

                                                                                                                                      
mens-, sondern auch die Vermögensverteilung verbessern, ohne die Arbeitnehmer zu Konsum-
verzichten zu zwingen. Vgl. dazu H. Lampert/ D. Schönwitz 1987, übereinstimmend auch: 
B. Külp, Lohnpolitik im Zeichen der Stagflation, in: Landeszentrale für politische Bildung Ba-
den-Württemberg (Hg.), Der Bürger im Staat, 1977, S. 183 ff. sowie A. Oberhauser 1985. 

45  H. Sanmann 1977. Vgl. zur Verhandlungsmacht der Gewerkschaften auch B. Pfister 1958. 
46 Vgl. dazu H. Lampert 1997, S. 38 ff. und die dort angegebene Literatur. 
47  G. Briefs 1968, S. 53 ff. 
48  Vgl. dazu die ausführliche Darstellung der Problematik bei H. Lampert/ J. Englberger/ U. Schü-

le 1991, S. 119. 
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mittelbar sind, soll durch abweichende Regelungen ("Einstiegstarife") eine Chan-
ce der Reintegration in den Arbeitsmarkt geboten werden.49 

Für die Stärkung der betrieblichen Aushandlungsebene werden empfohlen 

• eine unbeschränkte Zulässigkeit tarifabweichender Betriebsvereinbarun-
gen; 

• eine bedingte Zulässigkeit tarifabweichender Betriebsvereinbarungen; 
• Tarifverträge als Rahmenvereinbarungen mit betrieblichem Konkretisie-

rungsspielraum und 
• Öffnungsklauseln in Tarifverträgen für zusätzliche Tarifverträge auf be-

trieblicher Ebene.  

Wenngleich eindeutig definierte Fälle von Unterbietung der in Tarifverträgen ver-
einbarten Arbeitsbedingungen für bestimmte Arbeitnehmergruppen sozialpolitisch 
positiv beurteilt werden können, so sollte doch nicht übersehen werden, 

• in der Höhe der Löhne kann keineswegs die einzige, meines Erachtens 
nicht einmal die Hauptursache der Arbeitslosigkeit gesehen werden,  

• eine zu weitgehende Modifikation der Tarifautonomie kann die Stellung 
der Arbeitnehmer in unserer Wirtschaftsordnung erheblich schwächen, 

• es besteht die Gefahr, dass sich Konflikte über die Gestaltung der Arbeits-
bedingungen in die Betriebe verlagern, dort das Verhandlungspotenzial der 
Belegschaft gering ist und das Betriebsklima beeinträchtigt wird und 

• langfristig kann eine Erosion der Tarifautonomie und anderer Funktionen 
der Gewerkschaften und der Arbeitgebervereinigungen eintreten. 

Um bei Betrieben und Unternehmen den erheblichen Bedarf an Anpassungsmög-
lichkeiten zu decken, würde es vermutlich ausreichen, wenn die Tarifvertragspar-
teien den Betriebsparteien durch tarifvertraglich geregelte alternative Vertragsin-
halte Freiräume eröffnen.  

5. Fazit 

Seit Jahrzehnten wird die Frage nach der Bedeutung, nach der Macht und nach der 
Notwendigkeit gewerkschaftlicher Organisation der Arbeitnehmerschaft kontro-
vers diskutiert. Ökonomen, die Leitbildern des wirtschaftlichen Liberalismus an-
hängen und die wirtschaftliche und soziale Realität anhand neoklassischer Wett-
bewerbsmodelle beurteilen, beurteilen die Wirkungen gewerkschaftlicher Organi-
sation negativ. Im Gegensatz dazu halten Wissenschaftler, die die sozioökonomi-
sche, die wirtschaftshistorische und die sozialpolitische Perspektive bei der Ana-
lyse von Gesellschaftswirtschaften nicht außer Acht lassen, die Gewerkschaften 
für eine soziale Institution, die nicht nur zur Beseitigung beträchtlicher negativer 
sozialer Zustände der kapitalistischen Entwicklung der Neuzeit erheblich beige-
tragen hat, sondern durch ihre Organisations- und Integrationsleistung, durch le-
benslageverbessernde Selbsthilfemaßnahmen der Arbeitnehmerschaft und durch 
ihre arbeitsmarktpolitischen sowie allgemeinpolitischen Aktivitäten zu einer 

                                                 
49 Vgl. dazu H. Lampert/ J. Englberger/ U. Schüle 1991, S. 130 ff. und die dort verarbeitete Lite-

ratur sowie Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, Gutachten 1996/97, Z 323 ff.  
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Triebkraft der sozialen und sozialpolitischen Entwicklung geworden sind. Die 
Gewerkschaften haben insbesondere die Marktverfassung, in Verbindung mit ih-
rer Anerkennung durch den Staat als Tarifvertragspartei die Marktform und damit 
auch die Lebenslage der Arbeitnehmer verbessert und eine Modifikation der Be-
triebs- und Unternehmensverfassung erreicht, die Einseitigkeiten der Verteilung 
der Dispositionsbefugnisse der Kapitaleigner und der Unternehmensleiter ab-
schwächt. 

Die auch aus der Sicht der abhängig Beschäftigten sehr positive Verbesserung der 
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse im Laufe des 20. Jahrhunderts ist kein 
Argument für eine Einschränkung der Funktionen der Gewerkschaften, weil ohne 
die Gewerkschaften wieder die Problematik monopsonistischer und oligopsonisti-
scher Marktformen entstehen würde. Die nach wie vor existierende anomale An-
gebotsreaktion würde ohne die Festlegung von Tariflöhnen als Sperrklinke gegen 
ein Absinken des Lohnniveaus die Lebenslage der abhängig Beschäftigten beein-
trächtigen. Auch die für den Ordnungstyp „Marktwirtschaft“ charakteristische 
Betriebs- und Unternehmensverfassung ist in ihrem Wesen nicht verändert und 
lässt das gewerkschaftliche Gegengewicht verteilungspolitisch und zur Wahrung 
der Arbeitnehmerrechte in den Betrieben sinnvoll erscheinen. Ohne die Gewerk-
schaften könnte der soziale Friede in der Gesellschaft gefährdet werden. 

Es spricht aus ordnungspolitischer und ökonomischer Perspektive nichts dafür, die 
Zuständigkeit der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände für die Tarifver-
tragsverhandlungen und für die Wahrnehmung der ihnen vom Gesetzgeber über-
tragenen Aufgaben einzuschränken.  Der Verfasser teilt in dieser Hinsicht die 
Meinung von Oswald von Nell-Breuning, der – wie schon in Fußnote 26 angeführt 
– meinte, dass der vermachtete Arbeitsmarkt „ein Wesensstück, Kern und Mitte 
der kapitalistischen Klassengesellschaft“ ist und eine andere Art der Konfliktaus-
tragung gar nicht denkbar ist. 

Zweierlei ist jedoch empfehlenswert: erstens sollte dem  im Zuge der Globalisie-
rung und der Osterweiterung der Europäischen Union gewachsenen Anpassungs-
bedarf der Betriebe und Unternehmungen an Datenänderungen dadurch Rechnung 
getragen werden, dass in den Flächentarifverträgen die Spielräume für betriebli-
che Sonderregelungen vergrößert werden. Zweitens sollten führende Gewerk-
schaftsfunktionäre die Mahnung von Oswald von Nell-Breuning beherzigen, von 
ihrer – mittlerweile durch die veränderten gesamtwirtschaftlichen Beschäfti-
gungsbedingungen eingeschränkten – Macht einsichtig und weise Gebrauch zu 
machen.  

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass die Gewerkschaften eine Organisation dar-
stellen, die nicht nur das Verdienst beanspruchen kann, die Stellung der Arbeit-
nehmer in der Wirtschaft erheblich verbessert zu haben. Sie haben als Vertreter 
von Arbeitnehmerinteressen im politischen Raum auch die sozialstaatliche Ent-
wicklung der Arbeitnehmerschutz- und der Sozialgesetzgebung in beachtlichem 
Umfang beeinflusst. Die Wohlfahrt unserer Gesellschaft würde durch Einschrän-
kungen der Aktionsmöglichkeiten der Gewerkschaften beeinträchtigt werden.  
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